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I.

 

Nummer 5 meines RdErl. v. 2.6.1976 (SMBl. NRW. 203204) erhält folgende Fassung:

 

Nr. 5 
Zuständigkeit
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Über Anträge auf Gewährung eines Vorschusses entscheiden die Dienstvorgesetzten; über An-
träge von Lehrkräften der Schulen, die der Schulaufsicht des Schulamtes unterliegen, entschei-
den die Schulämter. Die Anträge, für die das beigefügte Formblatt zu verwenden ist, sind ver-
traulich zu behandeln.

 

II.

 

Die Änderungen treten mit Wirkung vom 1.7.2003 in Kraft.

 

Im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

 

- MBl. NRW. 2003 S. 1150
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